1. Klausur, Recht fir Patentanwiltinnen und Patentanwaélite, 02.06.2025 @

Fall 1:

A und B griindeten im Mérz 2024 wirksam die ,,A&B-Gartenpflege-GbR®, die sich mit der
Pﬂege von Kleingirten befassen soll. Die Tatigkeit der Gesellschaft hat nur einen relativ
geringen Umfang, Angestellte gibt es nicht. Im Gesellschaftsvertrag findet sich u.a. folgende
Klausel: ,,§ 5 Den Glaubigern der Gesellschaft haftet nur das Gesellschaftsvermogen Der
Abschluss von Vertrigen ist nur von allen Gesellschafiern gemeinschafilich zuldissig. ™

Die Aufgabenverteilung zwischen den beiden Gesellschaftern regelt der Vertrag nicht. Im
Folgenden schlieft A allerdings mehrere Kauf- und weitere Vertrége im Namen der GbR ab,
ohne B zu beteiligen. B, der sich der internen Biirotatigkeit widmet, erfahrt zwar von diesen
Geschaftsabschliissen, unternimmt aber nichts dagegen.

Im August 2024 kauft A im Namen der GbR fiir 5.000 € eine Computeranlage bei X. Als B
davon erfahrt, widerspricht er dem Geschift.

X verlangt Zahlung der 5.000 € von B.

Frage 1: Hat X dlesen Anspruch gegen B auf Zahlung von 5.000 €? (75 Punkte)

Abwandlung:

Bei Grindung im Mirz lassen A und B die GbR wirksam ins Gesellschaftsregister eintragen
als , A&B-Gartenpflege-eGbR“. Bzgl. der Vertretungsmacht wird Gesamtvertretung
elngetragen '
§ 5 des Vertrages lautet ,,Der Abschluss von Verirdgen ist nur von allen Gesellschaftern
gemeinschafilich zuldssig.“ (Die im Ausgangsfall enthaltene Beschrankung auf das
Gesellschaftsvermogen ist also nicht enthalten)

Zwei Monate spiter, im Mai 2024, dndern A und B § 5 des Vertrages dahingehend, dass A
alleinvertretungsberechtigt ist. Eine entsprechende Anderung im Gesellschaftsregister
vergessen A und B vorzunehmen.

Da A in der Folge einige Vertrage schlieBt, die B nicht zusagen, wird § 5 im August wieder
zuriick auf den vorigen Stand der Gesamtvertretung geéndert. Auch diese Anderung lassen A
und B nicht eintragen.

AnschlieBend, im September 2024 kauft A im Namen der eGbR Blumenerde fiir 2.000 € bei
Y.

Y fordert nun von der GbR Zahlung der 2.000 €. Er verweist darauf, dass die Entziehung der
Alleinvertretung des A nicht eingetragen worden sei. B meint, darauf konne Y sich nicht
berufen, da ja bereits die Erteilung der Einzelvertretung nicht eingetragen worden sei. -

Frage 2: Hat Y den geltend gemachten Anspruch gegen die eGbR? (75 Punkte)

Fall 2:

Die wirksam ins Handelsregister eingetragene ,,D&E-Gartenpflege OHG*, bestehend aus den
Gesellschaftern D und E, hat dem Prokuristen P wirksam Prokura erteilt.

P fasst eigenmichtig und gegen den Willen von D&E den Entschluss, im Namen der OHG
mehrere antike Mabel bei Z zu einem Preis von 25.000 € zu kaufen, da er meint, die eher
pragmatische Biroeinrichtung der OHG bediirfe eines Stilwechsels.

Das anschlieBende Zahlungsverlangen des Z weisen D und E zuriick.

Frage 3: Hat Z einen Anspruch gegen die OHG? (30 Punkte)

Aufgabe: Beantworten Sie die drei Fragen jeweils in einem Rechtsgutachten
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Weitere Klausuren zum Fernstudium "Recht für Patentanwälte" finden Sie unter www.kandidatentreff.de.


